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RS OGH 1975/9/25 2Ob131/75
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.09.1975

Norm

ABGB §1327 c1

Rechtssatz

Über jene Einkommensbeträge, die - ähnlich den Steuern und ö6entlichen Abgaben aller Art - der Getötete an

Sozialversicherungsp8ichtbeiträgen welcher Art immer für sich und die mitversicherte Ehefrau abzuführen verp8ichtet

war, konnte er nicht frei verfügen. Sie sind auch nicht - in dem sie betre6enden Anteil - der Ehefrau zuge8ossen und

haben daher bei Berechnung des Entganges nicht Berücksichtigung zu finden.
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